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A n ,t r a 9 

der Abgeordneten 

und GenOS16en 

'XIX. GP ... NR 
110 -lA 

o 1. Dez. 1994 

betreffend ein Bund�sgesetz, �it dem ,da� Arbe1tslosenvers1che-
, ' 

rungsgeset.z 1977 , das -Arbei t.smarktserv icegesetz und das Arbei ts-

und Soz1algerichtsge$etz qeand�rt werden 

Der Nationa l ra t  wolle bes6hließen: 

8undesgesetz. mit dem das Arbeitslosenvetsicherungsgesetz 1977, 

das Arbeitsmarktservicegeset i und das Arbeits- und Sozialge'richts­

gesetz g�ändert werden 

Der Nat i cina lrat hat beschlQsse�� 

Artikel :C' 

Änder�ngdes 'Arbeitslosenver$i6herun9sgeset�es 1977 

, , 

Das Arbeits losenversicherungsgesetzl977, BGBl.Nr.-'609, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGB1.Nr. 450/1994 in der f'assun9 

der K u ndm�chung BGBl.Nr . 819/1994, witd wie folgt �eändert: 

1. S 18 Aba. 7 lautet: 

"(7) Die Voraussetzungen nac::h Abs. 6 lit. a und e sind auch er.,.. 

füllt, wenn 

a) die Einrichtung, fall� ein Unternehmen infolge von In501-

venzta tbeständen' im Sinne d�sSJ. Abs • 1 des Inso Iven z­

Entgeltsichen,mgsgesetzes, BGBLNr. 324/1977, dazu nicht in 

der Lage ist, durch eine Gebietskörpel:'schCift oder eine 

andere geeignete jtiristi�che Person ber.i tges te l l t wird oder 

bl die Einrichtung durch�di�·geset21iche Interessenvertretung 

der Arbeitgeber im Zusammenhang mit Auswirkungen des EU­

Beitrittes auf einen gesamten Wirtschaftszwei g, die bi� 31. 

Dezember 1997 eintreten� b.t� it9�stellt wird und 

, , 
_ ._4'" • •  - _ • • � • • ••• -._-_..:-... ... ..-,;_ •. --: -. __ .. �._. __ .--:-_:--_____ . .. , . _;��-' ____ . ___ �.:... ..... _�.-.-_.,. --:- _-':";"�_-':"'-_, -,- -'-'-7"--�-
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c) dem Arbe1tslosen in den Fällen der lit. a und b eine Zu­

schußle1stung vom Träger der Einrichtung während .einer 

Zugehörigke1t zu ihr gewährt wird. Vor. festsetzung di�ser 

zuschußleistung sind die in Betracht kommenden kollektiv­

vertraglichen Körpersch�1ten der Dienstgeber und Di�nstn�h­

mer anz·uhören." 

2. Nach § 18 Ab�. 8 wird folgender Abs •. 9 �ngefü9t; 

."(9) An die gemäß Aha. 6 .lit. a in Verbindung mit Abs. , lit� b 

zu errichtende Einrichtung für die Nahrungs- und Genußmittel­

branche sind von der Wirtschaftskammer österr�ich für zuletzt 

in Betrieb�n mit höchstens 20 Arbeitnehmern beschäftigte Ar­

beitslose insgesamt 12,5 Millionen Schilling und für zuletzt in 

Betrie?en ·niit mehr als 20 Arbeitnehmern beschäftigte Al"beits­

lose in sgesa�t 6B Millionen Scbillin� bis 31. Oktober 1995 

einzuzahlen. Der Eint:r;itt in Maßn ahmen der Einrichtung für die 

Nahrungs- und Genußmittelbranche kann bis 31 • .  Dezember 1997 

erfolgen." 

3. § 79 wird folgende r Abs. 17 angefügt: 

"(17) § 18 Abs� 7 ur-d 9iri der Fassung de6 Bundesgesetzes 
BGBI.Nr . .  xx:x/1994 treten mit dem auf die .Kundmachung folgenden 
TaC) in:: Kraft. " 

Artikel XI 

Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes 

Das Arbeitsmarktservicegesetz, BGBl.Nr. 313/1994, wird wie folgt 
geändert: 

Oie· erste seite der>Anlage lautet: 

. __ ._.�- ---- - . .  __ ._---._ . ... ----_. 
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Artikel III 

Änderung des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes 

Das Arbeits- und Sozialgericht,sgesetz, BGS1.Nr. 104/1985. zuleti:t 

. geändert dut"ch das Bundesgesetz BGBl.Nr. 624/1994, wird wie fo19t 

geändert: 

l� Der S 7 Abs. 4 lautet: 

"(4) Für die im § 65 Aba. 1 Z 3 genannten Reehtsstreitigkeiten ist 

nur das Ger1cht örtlich zuständi� , in des�en Sprengel der Sitz des 

Klägers liegt. Für di� im S 65 Aba. 1 Z 7 genannten Rechtsstrei­

tigkeiten ist nur das Gericht zuständig, in dessen Sprengel .ich 

der Sitz des Gerichtes erster Instanz befindet, das. über die 

ErÖffnung des Konkurses oder in
· 

einer Angelegenheit nach dem S .1 

Ahs. 1 Z 1 bis 7 del5 Insolvenz-E:ntgelts:Lcherungsgeset?es (rESG), 
BGBI.Nr. 324/1977. einen Beschluß gefaßt oder ein Urteil nach dem 

§ la Ab�� 1 IESG erlas�en hat; hat ei� ausländ�sches Gericht �ine 

dieser Entscheidungen getroffen, die ·aufgrund von völkerrecht.li­

chen Vert�ägen im Inland a nerkannt �ird, ist nur das Arbeit�- und 

Sozialge�icht Wien zuständig." 

2. S 98 w±rd folgender Abs. 4 angefügt: 

.. (4) § 7A.bs. 4 .. in der f'aa.üng des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 

}()CxI1994· tritt rn.i.t 1. Jänner 1995 in Kraft. Wird in einer Recht .. -. . . 
streit.igkeit nach S 65 Aha. 1 Z 7 das Al:'"beitsamt;. oder die regio..;. 

n�le Geschäftsstelle des Arbeitsmarkts�ivice als Beklagter ge­

nannt, so ist als solcher ab dem 1. Jänner 1995 das zu$tändige 

.' Bundesamt für· Soziales und Behindertehweseh anzusehen." 

In forrneller" Hiftsicht wolle di�.er Ant�a9 unter Ver�icht auf die 

Eiste Lesung de�.Ausgch�ß für:Aibeit und Sozia16s zugewie�en w�rden. 

, 
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Begründung 

Zu Artikel I 

(Änderung d�s A�beitslosenver9icherungsgesetzes 1977> 

Im Zusamm�nhan9. mit dem EU-Beitri.tt österreichs soll eine öster­

reichwel.te Arbeitsstiftung fÜJ; die Nahrungs- und·Genußrnitt:e.lbran­

ehe eingerichtet w�rden, die 
'
in Zusammenarbeit mit der g8Sc::tz­

lichen Interessen�ertretung der Arbeitgeber und den Arbeitnehmer­

organisationen abgewickelt wird. Mit elen Maßnahmen im Rahmen der . . . .  

Arbeitsstiftungen werden du�ch wirtschaftliche Omstruktur�erungen 

arbeitslos gewordenen Mitarbeitern insbesondete die Berufso�ien­

tierung, die Aus- oder Weiterbildung, die effektive Arbeit�uche 

oder eine onternehm�ns9ründunq ermöglicht. 

Nach dem Handelskammergesetz ist es Aufgabe der Wirtschaft8ka�mern 

an Maßnahmen und Einrichtungen zur Hebung der wirtschaftliohen . 

oder sozialen Lage der Arbeiter u�d Angestellten �it�uwirken. 

Maßnahmen zur Auf rec.hterhal tung des Arbeitsfriedens �u fördern 

sowie Einricht·ungen und Anstalten zur, Förderung der Wirtschaft und 

des ihr dienenden Bi.ldung.wesens ins Leben zu rufen und zu verwal­

ten. Die EinriChtung der Arbeitsstiftung für rund 6.000 Arbei�neh­
merlnnen in der Nahrungs" und Genußmittelbranche erfolgt $ohiri 
durch die Wirtschattskammer österreich. ·die dafür 12,S Mio. S für 
Arbeitnehmer aus Betrieben mit bis zu 20 Mitarbeitern und 
60 Mio. S für Arbeitnehmer aus Set rieben mit über 20 Mitarbeite.rn 

zur Verfügung stellt. Primär wird 'diese St.iftung aus Mitteln der 
Arbeitsmarktforderung und des Europäischen Sozicltlfonds fi.nanziert. 
Weiters wird das Arbeitsm.ax-kt'service Gespräche über die 'Beteili­

gung der Länder und Gemeinden an der finanzierung fUhren� Die 

Kosten der Stiftung werden vom Zei tputl'kt der Gründung an. durch das 

Arbeitsmarktservice vorf inan·ziert. Die 8eiträgeder Wirtöchafts.,­
kammer österreich werden bis 31.10 .1995, die sonstigen Beitrage 
zum ehestmöglichen Zei tpunkt �eleistet. 

Da die derzeitige Bestimmun9des § la.�bs. 6 AIVGdie Einl"ichtung 
von Arbeitsstiftungeil nur durch Unternehmen vorsieht, soll durch 
eine Ergänzung der bestehenden Bestimmungehin den Fällen,· l.n 
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denen im 'Zusammenhang 'mit. dem EO ... Seitritt ein ganzer Wi�tschafts­

zweig bet�offen i�t. die EinricHtung von Arbeitsstiftungen auch 

durch die gesetz.liche Interessenve:rtretung der Arbeitgeber erfol­

gen können., 

Oie durch\den Eri �Beitritt �erur�achte Arbeitslosigkeit in der 

Nahrungs";' und Genußmittelbranche und der damit entstehende Aufwand 

für die Arbeitslosenversiche�ung werden durch die vorgesehene 

Arbeitsstiftung minirniert, indem die Betroffenen durch die, Maßnah­

men der Arbeitsstl.ftung, wie ou",:placement, H6herqua lifiz {ertlng , und 

Umschulung bzw. individuelle ArbeitsplatZbeschaffung di.e Phase der 

Arbeitslosigkeit eff izient überwinden, sodaS durch die Gesetzesä,n,;.. 

derung kein zUsätzlicher Auf�and für die Arbeitslosenversicherung 

entsteht. 

Zu Artikel: I I 

(Änderung i;des Arbeitsmarktservicegesetzes ) 

Auf der ersten seite des Anhanges zum AMSG sind die Immobilien 

aufgezählt, die V'om Bund unentgeltlich in das Eigentum des AMS 
übergehen.� AufgrUnd zwischen�eitlich eingett'et.ener Änderungen in 

der Nutzung der Bundesgebäude soll nunl1lehr in Widerspiegelung der 

tatsächl�chen Verhältnisse diese Liste abgeändert werden. 

Zu Artikel ItI 

(Ä�derun9 des Arbeits� und So�ialgeri6htagesetzes) 

Im Biriblick auf ,die Übertragung der IESG-Angel�genheiten von �en 

IESG-Arbeitsämtern zu den Bundessozialämtern' mit 1.1�1995 soll die , , , 
teilweise Neufassung des § 7 Abs� 4 ASGG ( Z  ,1) bewirken, daß 

bezüglich der bewahrten<örtlichen gericht. lichen Z�st.ändi9keiten' 
für Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche au:f Insolvenz-Ausfallgsld 

oder einen Vorschuß auf dieses keine Änderung'en eintreten. Es 

bedarf daher keiner'Ubergangsbestimmung_ 

Der �wei te Satz des S" 98 Abs. 4 ASGG (Z2) schreibt die amtswegig 

vorzunehmende �nderun9der Parteibezeichnungfest: �us der Wendung 

" . .. so ist .öl 1 s 'solcher' •• �'anzusehen " folgt , daß es diesbezüglich 

keiner Beschlußfassung im Sinn des S 235 Aba � 5 zPO bedaor-f • 

, ,. _ .. _--..... �_ .. _ .. .-. __ ._-_ .. -;-_.-. .  

110/A XIX. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)6 von 6

www.parlament.gv.at




